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Tarifvertrag Nr.352 über die Neuregelung der Vergütungen und Löhne iür Angeslellte, Arbeiter und Aurzutritd3ud.
sowie über andere Anderudgen im TV Ang, TV Arb und TV Azb

Tarifvertrag Nr, 352

volll 28 4 1978

Zwischen

dem Bundesminister fLir das Post. und Fernmeldewesen

und

der Deuischen Postger^.erkschall Iiauptvorstanll
Sitz Frankful t am Main

önder erseits

wird für die Angestellten, Arbeiter und Auszubildenden
der Deutschen Br.lDdesposl folgender Iarifvertrag geschlos-

Abschnltt I

Anqestellte

§1

Vergütungsiariiver lrag

Die Anlage i (Ubersicht über die S tundenvcrg iiturgen),
die Anlage 3 (Vergütungsordnung) unci die Anlage 5 (Orrs,
zt'schlagslabeile) zu TV^ng erhalten die FassLlng cler
Anlagen 1, 2 und 3 zu diesenr Tdrifvertrdg.

§2
Anderungelr im TV Ang

Dcr 1V Auq rvird wie folgt geänderl und crgänzll

1. ln § 37 Zu\rendung - erhält Absdtz 6 Nr i Urrter
absatz 2 folgende Fassung:

,,Der MonalsdLrchschniti ist rlic Sun1rne der iln Bcr!rir.
nungszeitröum qezahlteD Beträge ndch BLrchstabc lrl
geteilt du,ch die Zahl der Mondte, in denel de)n 

^ngestcllten während des BerechDungszeitraurües \ii,,
gtitung, UrlaubsYergütung oder KrankenbezIge l,zr,
Beträge nach Buchstabe bl gezahlt worden srnd.

2 a) § 40 Abs 1 Sterbegeld erhä1t lol(len(le I,r(
surlg:

,,(1) Beinr Tode eirles Angestelllcn, (ler zLrl Zc
seines Todes ni(hl ndch § 44 Abs 2 beutlir.llit r.r.
erhalten

a) dcr überleberde Ehegatte,

bJ die leiblicherl Abkönlnllinge,
r) die von rhni an ,(indes5tatt angeIoDnl.'rrri:

Kinder

Sterbegeld

b) § 10 Al)s 2 llrchstabc al Sterbcgcld crii.il
IolqeDde Idssungi

,,Veru,andtcn dcr dulstergenden Lrnie, Gesch\r.r:1.. r_

Cesch\,islerLrndern so!rie Stieikindefn, \\,enn -lI
zur Zeit des Todes des Allgestellten n1Lt dLelelrr :

häushcbcr CcrrciLrs(bail gelebt haben oder r,teiir (it'
Verstorhene !td!rz oder uber$iegend lhr Erf.rl,
gcuresen ist,"

3 § .13 erh.llt iol!leiiie neue Idssurg

,.4,13

Erholnngsurleub

(l) Der 
^r!estellLc 

crhblt ir jeden1 UrLaubsjahr cl]ir,r
ErholungsLrll.Lub Lhlnubsiahr ist der Zcitrdr.rl11 \ oin
I April bis 3l \,1ärz
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Sinkt die Zahl der Handwerker einer Gruppe vorüber'
gehend uDter die vorgesd[iebene Mindestzahl, ohne

daß der Aulgabenkreis des Gruppenführers sidl ändert'
so hat dies keine Auswjrkungen auf die Entlohnung des

Cruppenführers, wenn der Gruppe außer dem Gruppen_

führer noö mindestens zwei Personen angehören

Protokollnotiz:

Die Voraussetztlng zr1r Besteltung und Besdläftigung

eines Gruppenlührers liegt vor, wenn einem Handwer_
ker bzw. Arbeiter neben seiner handverklidlen bzw

nic.hthardwerklidren Tdtigkeit Iolgende Aufgaben fur
die Gruppe übertragen u'erdenr

a) Entgegennehmen des Arbeitsauflrags,

bl Einteilen derArbeit durch Weisuügen an die Gruppe
(Einsatz der Kräfte ünd Arbeitsmittel, Festlegen der
Reihenf olge des Arbeitsablaufs),

cl Verantworten der ordnungsgemäßen Arbeitsausfüh-
Nrg und der Einhaltung besonderer Vorsdlriften
lz B zur Unfallverhütung oder gegen Gefährdung
durct Starkstrom) und

d) Beaufsichtigen des Personals und der Arbeitsabwick_
lung "

6 In den Vorbemerk[ngen zur Anlage 2 erhält Absatz 12

Unierabs 6 folgende neue Fassung:

^Ber Schlüsselbewertuogen ist für die Entlohnung des

Arbeiters die unterste der naö Besoldungsgruppen be_

zeichneten Bewertung maßgebend. Abwei(hend hiervon
ist die niidrsthöhere der nach Besoldungsgruppen be-

zeichneten Bewertüng maßgebend, wenn in einem
Schlüssel

al drei oder mehr Bevrertungen versdriedener Lauf'
bahnen zusammengefaßt sind oder

b) der Anteil der höheren Be'$.ertungen gegenüber dem

Anteil der untersten Bewetung mehr als 50 v.H.
beträgt, der Arbeiter eine Postdienstzeit von 10 Jah-

ren aufzur.eisen hat und er insgesamt 5 Jahre nach

aler der untersten Bewertung entsPredlenden lohn'
gruppe oder einer dieser vergleidlbaren oder höhe-
ren Lohngruppe entlohnt wurde."

: Irr del Anlöge 3 welden geändert:

al das Datum ,,1. Februar 1977" in ,,1. März 1978"

und

b) die ZahL ,,5,79" in ,6,05"

Abschditt III

Auszubildende

§5
Vergütungstarilvertrag

Die Ausbildungsvergütung gemäß § 4 Abs l des Tarrf-
vertrags für die Auszubildenden der Deutschen Bundes_

post beträgt monatlidl
im t. Ausbildungsjahr : 401,65 DM,

im 2. Ausbildungsjahr : 459,96 DM,

ill1 3 Ausbildungsjahr - 518,28 DM,

ifl 4 Ausbildungsjahr - 583,99 DM.

i
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Der Auszubildende erhält die Ausbildungsvergütung des

Ausbildu[gsjahres, in dem er sidr nadr der Ausbil-
dungsordnung für Auszubildende bei der Deutsdlen

Bündespost befindet.

Die Ausbrldungsvergütung nach Absatz I erhöht sich

nach Vollendung des 18. Lebensjahres um 50,- DM

Das 18. Lebensjahr gilt mit Beginn des Kalendermonals

als vollendet, rn den der Geburtstag lällt

Die Ausbildungsverg\itüng nach Absatz 1 ist gemaß § 4
Absatz 4 Unterabs. I des Tarifve rags für die Auszu_

bildenden der Deutsdlen Bundespost (TV Azb) vom

12. 1. 1976 bei Cewährung von

Kost

UnterkunfL

um 100,81 DM,

un1 34,76 DM,

I<ost und Unterkunft um 135,57 DM

monatlich zu küzen.

4 Die Unterhaltsbeihille nach § 13 TV Azb beträgt monat-
lich 135,57 DM.

§6
Anderungen lm TV Azb

Der TV Azb wird v,rie folgt geäüdert und eIgänzl:

In § 14 Abs,2 Satz I wird die Zahl ,,24" durch ,,27" er-

setzt

Abscünitt lv

§?
IDkralttreleü, Lalrlzeit

l. Es treten in Kraft:

a) mit Wirkung vom 1.3. t978 §§ 1, 3 und 5,

b) mit Wirkung vom 1.4. 1978

§ 2 (mit Ausnahme des Abs 2t in § 43 TV Ang -
Nr. 3 -),
§ 4 (mit Ausnahme des Abs,21 in § 23 Iv Arb -
Nr. 3 -) und

§6,

c) mit Wirkung vom l.7. 1978

die Absätze 2[ in der Neufassung der § 43 TV Ang

- § 2 Nr.3 - und § 23 TV Arb - § 4 Nr'3 -.
2 Die §§ 1, 3 und 5 dieses Tarifvertrages - Vergütungs'

und Lohntarifvetträge - können Eit einer Frist von

eioem Monat zum Sdlluß eines Kalendermonats, frühe'
stens zum 28.2. 1979, schriftlicü gekündigt werdelL

Bonn, den 28,4 1978

Der Bundesminister
für das Post- und Fernmeldewesen

Gsdrcidle

Deutsdle Postgewerksdraf t

- HauptvoEtand -
Fehrenbc'dl




